
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE SIMONSWALD  
 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Simonswald, Talstrasse 12, 79263 Simonswald 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Reinhold Scheer 

Telefon 07683/9101-0, Telefax 07683/9101-13, e-mail: gemeinde@simonswald.de 

Internet: www.simonswald.de  

 

Öffnungszeiten  
Rathaus 

Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag  15:30 – 18:30 Uhr 

Selbstverständlich sind nach Absprache auch Ter-
mine außerhalb dieser Öffnungszeiten möglich. 
 

Telefonisch sind wir zu erreichen 
Montag - Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 15:30 Uhr 

Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 18:30 Uhr 

Freitag 08:00 – 12:00 Uhr  

 

Grundbuchamt 
Das Grundbuchamt befindet sich seit Mai 2012 beim Amtsgericht 
Emmendingen, Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen,  
Tel. 07641/96587 - 600 

 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist am Mittwoch,  
14. Dezember 2016, 16:30 Uhr, im Bürgersaal Simonswald. Die 
Tagesordnung wird an beiden Rathäusern angeschlagen und ist 
auch im Internet unter www.simonswald.de zu finden. Die Nieder-
schrift über die Sitzung wird zirka 3 Wochen nach der Sitzung eben-
falls im Internet eingestellt. Wir bitten um Verständnis, dass es 
gelegentlich auch mal später sein könnte. Die Sitzung ist öffentlich. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. 
 

Nächste Ausgabe des  
Amtlichen Mitteilungsblattes 
Freitag, 16. Dezember 2016 
(Anzeigenannahmeschluss:  
Montag, 12. Dezember 2016 12:00 Uhr

Rathauswegweiser 
Erdgeschoss  
Zimmer  01 Tel. 9101-23 Bürgerbüro  
Frau Katharina Weis e-mail: k.weis@simonswald.de 

   
Zimmer 02 
Frau Schätzle 

Tel. 9101-20 Bürgerbüro, Standesamt  
Rentenangelegenheiten 
Beglaubigungen 

 e-mail: schaetzle@simonswald.de 

   
Zimmer  03 
Frau Biehler 

Tel. 9101-22 Hauptamt, Bauverwaltung,  
Ordnungsamt 

 e-mail: biehler@simonswald.de 

   
Zimmer  04  Tel. 9101-21 Gemeindekasse 
Frau Birgit Weis  e-mail: weis@simonswald.de 

1. Obergeschoss  
Zimmer  10 Tel. 9101-10 Sekretariat Bürgermeister 
Frau Reitinger  Verbrauchsabrechnung 

Amtl. Mitteilungsblatt 
  e-mail: reitinger@simonswald.de 

   
Zimmer  11 Tel. 9101-10 Bürgermeister 
Herr Scheer  e-mail: scheer@simonswald.de 

   
Dachgeschoss   
Zimmer 20 
Herr Disch  

Tel. 9101-30 Steueramt, Personalamt, 
Friedhofsverwaltung 

  e-mail: disch@simonswald.de 

   
Zimmer 21 
Herr Scherzinger 

Tel. 9101-31 
e-mail: 

Rechnungsamt 
scherzinger@simonswald.de 

   
Bauhof   
Langenmoos Tel. 91 97 10 Herr Seng  
   
Tourist-
Information 

Tel. 1 94 33 Herr Kehrer 
 e-mail: simonswald@zweitaelerland.de 

   
   

   

BÜRGERMEISTERAMT  

Simonswald 02.12.2016, Nr. 24/2016 

 

mailto:gemeinde@simonswald.de
http://www.simonswald.de/
mailto:simonswald@zweitaelerland.de
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Öffentliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-
Württemberg - Anstalt des öffentlichen Rechts - Hohen-
zollernstr. 10, 70178 Stuttgart 

Meldestichtag zur Tierseuchenkassenbeitragsveran-
lagung für 2017 ist der 01.01.2017 

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2016 versandt. 

Sollten Sie bis zum 01.01.2017 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 
20 des Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchengesetzes in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung.  

Bitte beachten: ab 2017 sind die Tierzahlen getrennt nach dem 
jeweiligen Standort der Tiere zu melden. Sie erhalten für jeden uns 
bekannten Standort jeweils einen Meldebogen. Zum Tierseuchen-
kassenbeitrag 2017 wird der Gesamtstand der gemeldeten Tiere 
aller Standorte veranlagt. 

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) 
sind zum 1. Februar 2017 meldepflichtig. Die uns bekannten Vieh-
händler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften 
erhalten Mitte Januar 2017 einen Meldebogen. 

Meldepflichtige Tiere sind:   

 Pferde  

 Schweine 

 Schafe  

 Bienenvölker (sofern nicht beim Landesverband gemeldet) 

 Hühner 

 Truthühner/Puten  

Nicht zu melden sind:  

 Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel 
 Die Daten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und 
 Informationssystem für Tiere) herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind:  

 Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine)  

 Esel, Ziegen, Gänse und Enten 

Zur Ermittlung der Anzahl der gehaltenen Ziegen in Baden-
Württemberg fragt die Tierseuchenkasse auf freiwilliger Basis die 
Ziegenzahlen ab. Sollten Sie keinen Meldebogen erhalten haben, 
so können Sie die Anzahl der Ziegen auch formlos schriftlich mit 
Angabe Ihrer Adressdaten melden. 

Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen 
meldepflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- und Bei-
tragspflicht für die Hühner und /oder Truthühner. 

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirt-
schaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten werden. Zu 
melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je 
Standort. 

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet 
werden. 

Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2017 
selbstständig an die HI-Tierdatenbank zu melden. Nähere In-
formationen und Kontaktdaten erhalten Sie über das Informati-
onsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. auf 
unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. 
Bienenvölker sind bei der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg 
meldepflichtig die nicht in einem der Imkerverbände gemeldet sind. 
Bitte beachten Sie auch, dass wenn sich die Anzahl an Bienenvöl-
ker im laufenden Jahr um mehr als 20 % mindestens 10 Völker 
erhöht, Nachmeldepflicht besteht. Mitglieder eines Imkerverbands 
melden bitte beim Imkerverband nach, alle anderen bei der Tierseu-
chenkasse. Zu beachten ist hierbei, dass in der Zeit vom 1. April bis 
30. September je Bienenvolk ein Ableger frei ist. 

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie 
über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als 
gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand 
der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen, etc.) einsehen. 

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Hohenzollernstr. 10R, 70178 Stuttgart, Telefon: 0711 / 9673-
666, Fax: 0711 / 9673 – 700, E-Mail: info@tsk-bw.de, Internet: 

www.tsk-bw.de 

Amtliche Mitteilungen 

Beschlüsse aus der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 11. Mai 2016 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein: 
2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 
Landesplanungsgesetz und § 10 Raumordnungsgesetz 
Der Gemeinderat beschließt mit 12 Ja und 1 Nein-Stimme, dem 
Planentwurf des Regionalplans Südlicher Oberrhein zuzustimmen. 

Auftragsvergabe Straßenbeleuchtung Simonswald 
- LED-Sanierung 2016 – mit Genehmigung einer überplanmäßi-
gen Ausgabe im Verwaltungshaushalt 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig, das wirt-
schaftlichste Angebot anzunehmen und der günstigsten Bieterin 
Netze BW GmbH den Auftrag zum Bruttopreis von 34.792,03 Euro 
zu erteilen. Darüber hinaus sollen zusammen mit diesem Auftrag 
die verbleibenden Quecksilberdampflampen ebenfalls gegen LED-
Lampen ausgetauscht werden. Die dadurch entstehenden über-
planmäßigen Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 3.600 Euro 
werden über Mehreinnahmen auf Finanzposition 1.4640.168000 
gedeckt. 

Beratung und Beschlussfassung zur Bürgermeisterwahl 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die vorgeschlagenen 
Fristen und Termine, die Stellenausschreibung sowie die Bildung 
des Gemeindewahlausschusses in der vorgeschlagenen Beset-
zung.  

Eventueller Ausbau der Grundschule Simonswald in eine Ganz-
tagesschule 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig mit 12 Ja-Stimmen und 1 
Enthaltung, dass die Grundschule Simonswald zum Schuljahr 
2017/2018 in eine Ganztagesgrundschule in Wahlform ausgebaut 
wird. 

 

mailto:info@tsk-bw.de
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Beschlüsse aus der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 22. Juni 2016 
Aufforstungsantrag auf Grundstück Flst.-Nr.: 74, Gemarkung 
Obersimonswald 
Die Abstimmung, das Einvernehmen zur Aufforstung gemäß An-
trag zu erteilen, wurde mit 4 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen ab-
gelehnt. 

 

Beschlüsse aus der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 20. Juli 2016 
Feststellung der Jahresabschlüsse der Elztal & Simonswälder-
tal Tourismus GmbH & Co. KG und der Elztal & Simonswälder-
tal Tourismusverwaltungs GmbH für das Jahr 2015 
Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig zur Feststellung der 
Jahresabschlüsse. 

Beschlussfassung über die Betrauung der Elztal & Simonswäl-
dertal Tourismus GmbH & Co. KG  mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
(DAWI) entsprechend den Wettbewerbsregeln des europäi-
schen Rechts. 
Der Beschluss zur Betrauung der Elztal & Simonswäldertal Touris-
mus GmbH & Co. KG wurde einstimmig gefasst. 

KONUS 
Verlängerung der KONUS-Vereinbarung KONUS IV für den 
Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2021 mit neuen Konditionen: 
Umlage pro Übernachtung steigt um 0,06 € von 0,36 € netto auf 
0,42 € netto pro Übernachtung. 
Der Verlängerung der KONUS-Vereinbarung einstimmig zuge-
stimmt. 

Gebührenkalkulation für die Kurtaxe ab dem Jahr 2017 
Beschlussfassung über die Kurtaxe von 1,90 € ab dem 
01.01.2017 
Die Gebührenkalkulation und die Erhöhung der Kurtaxe auf 1,90 € 
ab dem 01.01.2017 wird mit 2 Nein-Stimmen und 10 Ja-Stimmen 
mehrheitlich beschlossen. 

Satzungsbeschluss 
Die Änderung der Kurtaxe-Satzung wird mit 2 Nein-Stimmen und 10 
Ja-Stimmen mehrheitlich beschlossen wird. 

Hochwasserschutzmaßnahmen Ortsmitte Simonswald 
Vergabe von Planungsleistungen, Baugrundbeurteilung und 
Gründungsberatung 
Die Beschlussfassung zur Vergabe der drei Gewerke einschließlich 
Erweiterung für Vergleich erfolgt einstimmig. 

Feststellung der Jahresrechnung 2015 mit Anlagen gem. §§ 39 
ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) 
Die Jahresrechnung 2015 nebst Anlagen wird mit 2 Nein-Stimmen 
und 10 Ja-Stimmen mehrheitlich beschlossen und verabschiedet.  

Kostenrechnende Einrichtung (KRE) Wasserversorgung - Wirt-
schaftsergebnis für das Jahr 2015 
Der Gemeinderat stellt einstimmig das Ergebnis der kostenrech-
nenden Einrichtung Wasserversorgung Simonswald für das Jahr 
2015 mit einer Kostenunterdeckung von 8.387,33 € fest. Das um 
einen Restbetrag der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2011 sowie 
aus einem Teilbetrag der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2014 
reduzierte Defizit in Höhe von 4.519,04 € wird zum Ausgleich aus-
gabenseitig in die Gebührenkalkulation der Jahre 2017 bis 2020 
eingestellt. 
 

Kostenrechnende Einrichtung  (KRE) Abwasserbeseitigung - 
Wirtschaftsergebnis für das Jahr 2015 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig:  

1. Das Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Ab-

wasserbeseitigung wird für das Jahr 2015 mit einer Kostenun-

terdeckung von 16.296,74 Euro festgestellt, bestehend aus ei-

ner Überdeckung im Teilbereich Schmutzwasser in Höhe von 

34.250,93 Euro und einer Überdeckung im Teilbereich Nieder-

schlagswasser in Höhe von 17.954,19 Euro.  

2. Zum Ausgleich des Defizites bzw. der Überdeckung werden 

Teilbeträge der Kostenüberdeckungen bzw. Defizite aus den 

Jahren 2012 und 2013 in Höhe von + 34.250,93 Euro beim Kos-

tenträger Schmutzwasser bzw. in Höhe von - 17.954,19 Euro 

beim Kostenträger Niederschlagswasser angesetzt. 

 

Beschlüsse aus der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 21. September 2016 
Antrag (Modifizierung) auf Genehmigung einer Aufforstung auf 
Grundstück Flst.-Nr.: 74 Gemarkung Obersimonswald Stel-
lungnahme der Gemeinde 
Das Einvernehmen zum modifizierten Antrag zur Aufforstung wird 
bei 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich erteilt. 

Annahme von Spenden 
Der Gemeinderat beschließt die Erklärungen zur Annahme ein-
stimmig. 

Kostenrechnende Einrichtung (KRE) Wasserversorgung 
1. Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 
2. Festsetzung der Wasserverbrauchsgebühr  

ab dem 01.11.2016 
Der Gemeinderat beschließt die Gebührenkalkulation der kosten-
rechnenden Einrichtung Wasserversorgung für das Jahr 2017 unter 
Beibehaltung des kalkulatorischen Zinssatzes von 3,5 % und die 
derzeitige Wassergebühr in Höhe von 2,32 Euro netto je m³ Frisch-
wasserverbrauch beizubehalten, einstimmig. 

Kostenrechnende Einrichtung (KRE) Abwasserbeseitigung 
1. Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 
2. Beschlussfassung über die Abwassergebühr  

ab dem 01.11.2016 
Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Kostenträgerrechnung 
der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung für das 
Jahr 2017 unter Beibehaltung des kalkulatorischen Zinssatzes von 
3,5 % und die derzeitige Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,58 
Euro pro m³ Frischwasserbezug sowie die derzeitige Nieder-
schlagswassergebühr von 0,27 Euro pro m² versiegelter Fläche 
beizubehalten, einstimmig. 

Vergabe von Kanalsanierungsarbeiten 2016/2017 
a. geschlossene Bauweise 
Die Auftragsvergabe wird mit einer Summe von 52.355,63 Euro 
brutto an die Firma Koßmann, Kanal- und Umwelttechnik GmbH, 
aus Kappel-Grafenhausen einstimmig beschlossen. 

b. offene Bauweise 
Die Auftragsvergabe wird mit einer Summe von 78.658,42 Euro 
brutto an die Firma Knobel Bau GmbH in Hartheim einstimmig 
beschlossen. 
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Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für den Staub-
freien Weg im Bereich des Grundstückes Flst.-Nr.: 85, Gemar-
kung Altsimonswald 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das Planfeststellungsver-
fahren zu beantragen und ermächtigt die Verwaltung, die hierfür 
erforderlichen Antragsunterlagen und Gutachten in Auftrag zu ge-
ben. 

 

Beschlüsse aus der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 26. Oktober 2016 
Bebauungsplan Schloss 
Der Gemeinderat beschließt: 
1. Die Bestandstraße Am Schloss bleibt im Bebauungsplan-

Konzept, um die Bestandstraße im Bereich der Flst-Nr.: 129 und 
130/1 auf 3,55 m zu verbreitern.  
Bei 2 Nein-Stimmen  und 10 Ja-Stimmen mehrheitlich be-
schlossen. 

2. Die im Konzept dargestellte Grünfläche, als „öffentliche Grünflä-
che“ bleibt erhalten und wird als private Grünfläche dargestellt, 
mit der Folge, dass eine Bebauung hier ausgeschlossen ist. 
Bei 2 Nein-Stimmen  und 10 Ja-Stimmen mehrheitlich be-
schlossen. 

3. Die Folgerungen aus dem Schallschutzgutachten hinsichtlich 
der Darstellung Mischgebiet bleiben unverändert.  
Bei 1 Nein-Stimme  und 11 Ja-Stimmen mehrheitlich be-
schlossen. 

4. Das Baufenster im Bereich Nr. 1 des Bebauungsplan-
Konzeptes wird um 1,00 Meter Richtung Erschließungsstraße 
verschoben. Die Tiefe der Baufenster von 17,00 Meter bleibt 
unverändert. Das Baufenster im Bereich Nr. 2 des Bebauungs-
plan-Konzeptes wird von 15,00 Meter auf 17,00 Meter in Rich-
tung Südosten vergrößert.  
Bei 12 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen. 

5. Das vorgesehene Pflanzgebot für Einzelbäume bleibt erhalten. 
Die Bäume werden letztlich so gepflanzt, dass eine Ausfahrt 
von Baugrundstücken problemlos möglich ist.  
Bei 12 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen. 

Bauantrag zum Bau eines Pools, Flst-Nr.: 270/18 Gem. Unter-
simonswald 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig mit 12 Ja-Stimmen das 
Einvernehmen zu erteilen. 

Neufestsetzung der Verzinsung des dem Bruttoregiebetrieb 
„Wasserversorgung Simonswald“ gewährten Darlehen. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Festsetzung der Ver-
zinsung des gewährten Darlehens auf 5 Jahre bis zum 31.12.2020 
mit 1,0 Prozent. 

Leistungsverrechnungsschlüssel 2017 bis 2021 der Elztal & 
Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co.KG 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Leistungsverrech-
nungsschlüssel 2017 bis 2021 gemäß dem Beschlussvorschlag der 
Sitzungsvorlage vom 29. September 2016. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 
www.simonswald.de  

 

 

 

 

GEMEINDE Simonswald 
LANDKREIS EMMENDINGEN 

 
Die Stelle der/des hauptamtlichen 

Bürgermeisterin/Bürgermeisters 
 

der Gemeinde Simonswald (ca. 3100 Einwohner) ist infolge Ablaufs der 
Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters neu zu besetzen. Die Amts-
zeit endet mit Ablauf des 03.01.2017. 

Der jetzige Amtsinhaber bewirbt sich nach 24 Jahren nicht wieder. Die 
Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. 

Der bei der am 16. Oktober 2016 durchgeführten Wahl gewählte Be-
werber konnte die Wahl nicht annehmen, so dass die Stelle der/des 
hauptamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters erneut ausgeschrieben 
wird. 

Die Wahl findet am Sonntag, 19. Februar 2017, eine eventuell not-
wendig werdende Neuwahl am Sonntag, 12. März 2017 statt. 

Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes 
und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union (Unionsbürgerinnen/Unionsbürger), die vor der Zulassung der 
Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewer-
berinnen/Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch 
nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr 
dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. 

Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 der Gemeindeordnung genannten 
Personen. 

Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stellenaus-
schreibung und spätestens am Montag, 23. Januar 2017 18:00 Uhr, 
schriftlich in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift “Bürger-
meisterwahl“ beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, 
Herrn Bürgermeister Reinhold Scheer, - Bürgermeisteramt – Talstra-
ße 12, 79263 Simonswald eingereicht werden. 

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens 
bis zum Ende der Einreichungsfrist (siehe oben) nachzureichen: 

- eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung der 
Bewerberin/des Bewerbers ausgestellte Wählbarkeitsbescheini-
gung auf amtlichem Vordruck; 

- eine eidesstattliche Versicherung der Bewerberin/des Bewerbers, 
dass kein Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 Ge-
meindeordnung vorliegt; 

- Unionsbürgerinnen/Unionsbürger müssen außerdem zu ihrer 
Bewerbung eine weitere eidesstattliche Versicherung abgeben, 
dass sie die Staatsangehörigkeit ihres Herkunftsmitgliedstaates 
besitzen und in diesem Mitgliedstaat ihre Wählbarkeit nicht verlo-
ren haben. In Zweifelsfällen kann auch eine Bescheinigung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats 
über die Wählbarkeit verlangt werden. Ferner kann von Unions-
bürgerinnen/Unionsbürgern verlangt werden, dass sie einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen und ihre letzte Ad-
resse in ihrem Herkunftsmitgliedstaat angeben. 

Im Falle einer Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung neuer 
Bewerbungen am Montag, 20. Februar 2017 und endet am Mittwoch, 
22. Februar 2017 18:00 Uhr. 

Im Übrigen gelten die Vorschriften für die erste Wahl. 

Ort und Zeit der persönlichen Vorstellung in einer öffentlichen Ver-
sammlung werden den Bewerberinnen und Bewerbern rechtzeitig 
mitgeteilt. 

http://www.simonswald.de/
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Schnelles Internet  
Ausbau Breitbandverkabelung 
Das Ende der Tiefbauarbeiten zum Ausbau der Breitbandverkabelung 
im Simonswäldertal ist absehbar und können bis zum Weihnachtsfest 
grundsätzlich abgeschlossen werden. 

Momentan ist die Firma P.O.-Bau GmbH im Ettersbach tätig und wird 
diese Arbeiten bis in zwei Wochen beendet haben. 

Die Arbeiten der Firma RMK sind so gut wie abgeschlossen. Lediglich 
ist die eine oder andere „Ziehgrube“ noch zu schließen. 

Die noch ausstehenden Asphalt-Arbeiten sind von den Witterungsein-
flüssen abhängig, die Firmen möchten diese Arbeiten, auch im eigenen 
Interesse, vor dem Wintereinbruch beendet haben. Falls es die Tempe-
raturen nicht zulassen, werden diese Arbeiten zu einem späteren Zeit-
punkt erledigt. 

Die Arbeiten zum Einbau der Breitbandtechnik wurden mittlerweile 
aufgenommen und sind im Gange. Zwischenzeitlich konnten grundsätz-
lich alle Multifunktionsgehäuse aufgestellt bzw. ausgetauscht und in 
Betrieb genommen werden. 

Ab der Kalenderwoche 49 (5. Dezember) wird mit dem Einbau des 
Glasfaserkabels begonnen, diese Arbeiten sind für zwei Wochen ein-
geplant. 

 Grenzpunkte:  
Wenn durch die Tiefbaumaßnahmen zum „Ausbau der Breitband-
verkabelung“ an Grundstücken Grenzpunkte weggekommen sind 
oder Grenzpunkte neu zu setzen sind, möchten die Eigentümer 
solcher Grundstücke sich mit der Gemeindeverwaltung, Herrn Mi-
chael Disch, 07683/9101-30 oder per email disch@simonswald.de 
in Verbindung setzen.  
Die Meldungen sollten bis zur Endabnahme im Frühjahr 2017 
bei der Gemeinde Simonswald eingegangen sein, damit diese 
geschlossen an die TELEKOM weitergeleitet werden können. 

Informationen des Landratsamtes 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Emmendin-
gen zur Aufstallung von Geflügel und Einhaltung 
von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgeleg-
ten Gebiet zu präventiven Zwecken vom 17.11.2016 
Az: 9122.20 

Auf Grund von §§ 13 der Geflügelpest-Verordnung1) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 (BGBl. I S. 1212) i.V.m. §§ 38 
Abs. 11 und 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes2) vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1324), des § 4 der Viehverkehrsverordnung3) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 203) und § 1 
Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchengesetzes4) vom 
19. November 1987 (GBl. S. 525) erlässt das Landratsamt Emmendin-
gen folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 

1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel i.S. des § 
1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpestverordnung im Gebiet des Landkreises 
Emmendingen halten, wird eine Aufstallung des Geflügels angeordnet 

a) in geschlossenen Ställen oder  

b) unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 
gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen 
muss. 

2. Tierhalter mit weniger als 100 Stück Geflügel im Landkreis haben im 
Bestandregister nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ergänzende 
Aufzeichnungen über die Anzahl der pro Werktag verendeten Tiere 
sowie ab einer Tierzahl von 10 Tieren über die Gesamtzahl der geleg-
ten Eier pro Bestand und Werktag zu führen.  

3. Für Geflügelhaltungen im Landkreis mit weniger als 1.000 Stück 
Geflügel gilt Folgendes: 

3.1. Beim Betreten der Geflügelhaltungen ist betriebseigene 
Schutzkleidung anzulegen. Bei Verwendung von Einwegkleidung 
ist diese nach Gebrauch im Betrieb unverzüglich unschädlich zu 
beseitigen. 

3.2. Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die 
dazu eingesetzten Gerätschaften zu reinigen und zu desinfizieren. 
Nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe einschließ-
lich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu rei-
nigen und zu desinfizieren.  

3.3. Die Eingänge und Ausgänge zu den Geflügelhaltungen sind 
mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfektion zu versehen, 
z.B. Desinfektionswannen oder- matten. 

3.4. Es ist eine Möglichkeit zum Waschen der Hände vorzusehen. 

4. Bestandseigene Transportfahrzeuge und -behältnisse für Geflügel 
sind nach § 17 Abs. 3 Nr. 2 der Viehverkehrsverordnung nach jedem 
Transport am Zielort zu reinigen und zu desinfizieren. 

5. Börsen und Märkte sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen 
Geflügel und gehaltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, 
gehandelt oder zur Schau gestellt werden, sind  im Landkreis verboten.  

Ausgenommen von diesem Verbot sind lokale Geflügel- oder Vogel-
ausstellungen durch ortsansässige  Kleintierzuchtorganisationen in 
geschlossenen Räumen innerhalb ihres Gemeindegebietes.  

6. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 5 des Tenors 
getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

7. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als 
bekannt gegeben. Sie endet mit Ablauf des 31. Januar 2017, solange 
keine öffentliche Bekanntgabe einer Fristverlängerung erfolgt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach deren 
Bekanntgabe bei Landratsamt Emmendingen, Bahnhofstr. 2-4, 79312 
Emmendingen schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben 
werden. 

Hinweise 
1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpestver-
ordnung hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung 
und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird 
hingewiesen. 

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung 
von Geflügelhändlern  anhand der Vorlage der entsprechenden Zulas-
sungsbescheides vor der Bestellung von Geflügel durch den Tierhalter 
zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der zugelassenen Handelsbetrie-
be ist im Internet abrufbar unter: 
http://tsis.fli.bund.de/GlobalTemp/201611160920057638.pdf 

3. Nach § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung sind Halter von Hüh-
ner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, 
Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde 
vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift 
und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene 
Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige 
Tierart mitzuteilen. 

4. Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 Nr. 17 der Geflügelpest-Verordnung 
und des § 32 Abs. 2 Nr. 3 des Tiergesundheitsgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro 
geahndet werden. 

5. Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 Geflügel-
pest-Verordnung Ausnahmen von der in dieser Verfügung angeordne-
ten Aufstallungspflicht genehmigt werden, soweit  
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1. eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse 
nicht möglich ist, 

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere 
Weise wirksam unterbunden wird, und 

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegen-
stehen. 

6. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherken-
nung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr.1 der Geflügelpest-Verordnung an den 
Landesuntersuchungs-einrichtungen sind kostenfrei.  

7. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann von jedermann in 
Baden-Württemberg, der als Betroffener der Verfügung in Betracht 
kommt, während der Dienstzeiten im Dienstgebäude des Landratsam-
tes Emmendingen, Veterinäramt, Adolf-Sexauer-Str. 3, 79312 Em-
mendingen, eingesehen werden.  

17.11.2016 

Gez. Dr. Frankemölle, Amtstierarzt 

 

Abfallkalender 2017 werden im Dezember 
verteilt 
Die neuen Abfallkalender für das Jahr 2017 befinden sich derzeit im 
Druck. Sie werden ab der zweiten Dezemberwoche bis spätestens 
Weihnachten an alle Haushalte verteilt. Die Abfallkalender enthalten 
wie in den Vorjahren auch wieder die Anmeldekarten für Sperrmüll, 
Schrott und Kühlgeräte. In den  Abfallkalender 2017 sind auch die 
neuen Müllgebühren enthalten, die ab dem Jahr 2017 gelten.  

 

Müllbehälterwechsel bis 21. Dezember  
anmelden 
Ende Januar werden die Müllgebührenbescheide für das Jahr 2017 
verschickt. Wer für Januar 2017 einen Wechsel des Mülleimers in einen 
größeren oder kleineren Behälter beantragen will oder sonstige Ände-
rungen hat, muss dies bis zum 21. Dezember 2016 bei der Abfallwirt-
schaft des Landratsamtes Emmendingen beantragen. Nur wenn der 
Antrag bis zu diesem Datum vorliegt, kann dies noch bei der Erstellung 
des Gebührenbescheides 2017 berücksichtigt werden. Ansonsten 
erfolgt eine Nachberechnung. Der Antrag muss über die Eigentümer 
bzw. Hausverwaltungen erfolgen, er kann nicht vom Mieter direkt ge-
stellt werden. Der Antrag muss immer schriftlich erfolgen.  

 

Sechs Beiträge im neuen Jahrbuch  
„s Eige zeige“  
Das neue Kreisjahrbuch „s Eige zeige“ des Landkreises Emmendin-
gen liegt druckfrisch vor. Es ist ab 28. November 2016 zum Preis 
von 16,90 Euro im Buchhandel und vielen örtlichen Verkaufsstellen 
(ISBN 978-3-926556-32-5) erhältlich. Das Buch enthält auf 160 
Seiten sechs Beiträge zu historischen Themen aus dem Landkreis. 
Christian Stahmann schreibt über die Geschichte der Altäre und 
Reliquien des ehemaligen Klosters Tennenbach. Karl Günther 
befasst sich mit Friedrich Maximilian Klinger und Johann Georg 
Schlosser, die beide in Emmendingen wirkten. Über die Herkunft 
des Dichters Emil Gött haben sich Renate Liessem-Breinlinger, 
Klaus Schredelseker und Kreisarchivar Gerhard A. Auer geforscht. 
Die dramatische Zeit in der „Emmendinger Anstalt“ für psychisch 
kranke Menschen in den Jahren 1933 bis 1951 beschreibt Dr. Josef 
Braun. Die Historie der Gasthäuser im Simonswälder Tal erzählt 
Jochen Schröer, während sich die Autoren Sebastian Brather, 
Dieter Geuenich und Benjamin Hamann der Geschichte der Se-
verinskirche auf dem Mauracher Berg widmen.  

Inklusives Bühnenprogramm auf dem Em-
mendinger Weihnachtsmarkt am 10.12.2016 
Für Samstag, 10. Dezember haben die Behindertenbeauftragten im 
Landkreis Emmendingen ein zweistündiges inklusives Bühnenpro-
gramm von 14 bis 16 Uhr auf dem Emmendinger Weihnachtsmarkt 
organisiert. Auf der Bühne stehen nach einer Begrüßung durch die 
„Ukulele-Band“, ein gemeinsames Projekt zwischen dem Musiclab 
und der Eduard-Spranger-Schule und der Grundschule Wasser. 
Anschließend präsentieren sich „Just 4 Fun“, eine Kooperation 
zwischen der Esther-Weber-Schule und der Eduard-Spranger-
Schule mit einer Hip-Hop Tanz-gruppe unter der Leitung von Sylvia 
Loser & Gregor Pietruschinski. Ebenfalls treten die „Rhythmkids“ als 
Kooperation zwischen Musiclab, der Esther-Weber-Schule und 
weiteren Schulen unter der Leitung von Daniel Pelligrini und 
Krischan Lukanow auf. Den Abschluss bieten „Die Furchtlosen 7 ½“, 
eine bereits seit zehn Jahren bestehende Band unter der Leitung 
von Frank Goos.  

 

Krebsberatung im Kreiskrankenhaus 
Die Psychologische Krebsberatungsstelle Freiburg bietet am Don-
nerstag, 8. Dezember 2016 von 14 bis ca. 16:30 Uhr im Kreiskran-
kenhaus Emmendingen (Nebengebäude, Veranstaltungsraum U 1) 
einen Vortrag zum Thema „Krebs und Psyche“ mit anschließender 
persönlicher Beratung an. Der Vortrag beschäftigt sich mit den 
möglichen psychischen Herausforderungen einer Krebsdiagnose 
und unterschiedlichen Wegen, mit Belastungen umzugehen. Refe-
rentin ist die Psychologin Janine Lebrecht. Der Eintritt ist frei, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Informationen des Landwirtschaftsamtes 

Kurse für Sachkundenachweis Pflanzen-
schutz 
Am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg 
wird ab 12. Dezember  wieder ein Lehrgang „Sachkundenachweis 
Pflanzenschutz“ angeboten. Er umfasst mindestens fünf Unterrichts-
termine im Dezember und Januar und schließt mit einer Prüfung ab. 
Die Lehrgangstermine sind jeweils von 19 bis 22 Uhr am Landwirt-
schaftlichen Bildungszentrum.  

Pflichttermine sind: Montag, 12.12.2016 (Grundlagen Pflanzen-
schutz), Mittwoch, 14.12.2016 (Grundlagen Pflanzenschutz), Mon-
tag, 19.12.2016 (Grundlagen Pflanzenschutz) sowie  

Freitag, 13.01.2017 oder Freitag, 20.01.2017 (Pflanzenschutztech-
nik, in der ZG Werkstatt) 

Als weitere Kurse können besucht werden: Montag, 09.01.2017 
(Vertiefung Grünland/Ackerbau), Montag, 16.01.2017 (Vertiefung 
Obstbau) und Montag, 23.01.2017 (Vertiefung Weinbau). Die Teil-
nehmer sollten mindestens einen Wahlkurs absolvieren.  

Die Prüfung ist am Freitag, 27.01.2017 von 8 bis 22 Uhr.  

Als Grundlage für den Lehrgang dient das Buch „Sachkundig im 
Pflanzenschutz“ (Klein, Grabler, Tischler, ca. 16 Euro). Die Prü-
fungsgebühr beträgt 30 Euro. Anmeldung über das Landwirt-
schaftsamt Emmendingen Telefon 07641 451 9110, Fax 07641 451 
9144 oder E-Mail an landwirtschaftsamt@landkreis-
emmendingen.de unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsda-
tum und Geburtsort, sowie Adresse und Telefonnummer. Auskünfte 
erteilt Herr Hoenig Telefon 07641 451 9133. 
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Hochburger Ackerbauabend für Landwirte 
Das Landwirtschaftsamt des Landkreises Emmendingen lädt alle 
Landwirte zum traditionellen Hochburger Ackerbauabend am Mon-
tag, 5. Dezember 2016 um 19 Uhr im Gasthaus „Lamm“ in Bahlin-
gen ein. Themen sind ein Rückblick auf Versuchsergebnisse dieses 
Jahres, Hinweise für die Anbauplanung, Informationen zu gesetzli-
chen Regelungen im Pflanzenschutz sowie zu Krankheiten und 
Schädlingen im Ackerbau. Außerdem werden Anbaumaßnahmen in 
den Ackerbaukulturen vorgestellt. Auf Wunsch können für diese 
Veranstaltung zwei Stunden beim Fortbildungsnachweis für die 
Sachkunde im Pflanzenschutz angerechnet werden.  

 

BeKi-Referent/-Referentin für Kinderernäh-
rung 
Im Rahmen der „Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi)“ 
werben Referentinnen und Referenten in Kindergärten und Schulen 
für gute Ernährung und gesunde Mahlzeiten. Sie  vermitteln Kindern 
und Jugendlichen sowie Eltern, Erzieherinnen und Lehrkräften 
Freude und Genuss beim Essen und Kenntnisse über Lebensmittel. 
Für diese freiberufliche, selbständige Tätigkeit im Auftrag des Minis-
teriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz werden weite-
re Referentinnen und Referenten gesucht. Für die Tätigkeit sind 
Führerschein und Auto erforderlich. Weitere Informationen zu den 
beruflichen Voraussetzungen und zu den Aufgaben gibt es unter 
www.beki-bw.de oder bei der BeKi-Koordinatorin des Landkreises 
Emmendingen, Julia Grosse unter Telefon 07641 451 9145, E-Mail 
j.grosse@landkreis-emmendingen.de    

Tourismus & Freizeit 

Wie wäre es mit …. 
Eintrittskarten für Konzerte, Musicals, Kabarett und viele Veranstal-
tungen mehr….  

 Nazareth - Freiburg 
 Paul Panzer – Freiburg 
 NENA – Freiburg 
 Circolo – Freiburg 
 The Voice of Germany – Live in Concert 2016/2017 – Freiburg 
 Heimat – verdammt ich lieb dich 2017 - Denzlingen 
 Wiener Johann Strauß Konzert-Gala – Freiburg 
 Hannes und der Bürgermeister - Freiburg 
 Staatliches russisches Ballett Moskau-Schwanensee – Frei-

burg 
 Marshall & Alexander - Denzlingen 
 Kastelruther Spatzen-Frühjahrstour – Freiburg 
 Die Amigos Tour 2017 – Freiburg 
 SWR3 Comedy live mit Zeus & Wirbitzky – Denzlingen 
 Stumpfes Zieh- und Zupf Kapelle – Denzlingen 
 Ingo Appelt - Denzlingen 
 Udo Lindenberg - Stärker als die Zeit - Live 2017 – Freiburg 

(Open Air) 
 Andreas Bourani – Emmendingen (Open Air) 

..und ganz viele Veranstaltungen mehr! 

Von Rock, Pop, Klassik hin bis zu Volksmusik. Bitte beachten Sie 
die aktuellen Plakataushänge oder fragen Sie einfach in der  

Tourist Information.  
Wir informieren Sie gerne …. 

Schule & Kindergarten 

 

Christbaumverkauf 

Der Kindergarten St. Josef veranstaltet wie 
in jedem Jahr wieder ein Christbaumver-
kauf, bei dem das Angebot auch Nord-
manntannen umfasst .Zudem wird es einen 
Kaffee-und Glühweinverkauf ,dazu Gebäck 
und Kuchen geben. Der Erlös kommt dem 
Kindergarten zu Gute. 

 

 

 

Ein Bringdienst transportiert Ihren Baum auf Wunsch auch direkt nach 
Hause! 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 

Elternbeirat des Kindergartens St. Josef, Tel. 1240 

 
Adventsmarkt der Grundschule 
Die Schüler der Grundschule veranstalten am Donnerstag, 
15.12.2016 auf dem Parkplatz der „Schindler Haustechnik“ einen 
Adventsmarkt.  

Der Markt findet von 14 bis 18 Uhr statt.  Angeboten werden von 
den Schülern angefertigte Bastelarbeiten passend zur Jahreszeit.    

Die Schüler der Bläser AG umrahmen von 15 bis 16 Uhr den Markt-
tag mit adventlicher Musik. 

Schüler und Lehrer begrüßen Sie gerne zum Marktbummel bei 
Speis & Trank. 

Aldo Milesi, Schulleiter 

Dies und das 

Bewegungsjagd in Haslachsimonswald  
Am Sonntag, 04. Dezember 2016 findet in Haslachsimonswald 
eine revierübergreifende Bewegungsjagd auf Wildschweine statt. 
Die Jagd beginnt um 9:30 Uhr und dauert bis 12:00 Uhr. Die Revie-
rinhaber der beteiligten Reviere bitten dringend alle Wanderer und 
anderen Freizeitnutzer das zu bejagende Gebiet in dieser Zeit zu 
meiden. 

Die Jagdrevierinhaber 

 

Schnittkurs für Obstbäume 
Während der Wintermonate können an allen frostfreien Tagen die 
Obstbäume geschnitten werden. Bei den monatlichen Info-
Veranstaltungen im KOGL-Lehrgarten werden an den nächsten 
Terminen, jeweils am ersten Samstag im Monat, Schnittkurse ange-
boten, bei denen der richtige Schnitt erlernt oder Vergessenes 
aufgefrischt werden kann. Teilnahme-Gebühren werden nicht ver-
langt, der KOGL freut sich jedoch über jede auch kleine Spende zur 
Finanzierung des Lehrgartens. Anmeldung ist nicht erforderlich. Je 
nach Teilnehmerzahl werden mehrere kleine Gruppen gebildet, mit 
denen erfahrene Fachwarte an den Bäumen in Theorie und Praxis 
die richtigen Schnittmaßnahmen erklären.  

Samstag, 17. Dezember 2016, von 11-13 Uhr  

im Kindergarten St. Josef Simonswald 
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Interessierte kommen einfach am Samstag, den 3. Dezember ab 
10.00 Uhr in den Lehrgarten des Kreisverbandes Obstbau, Garten 
und Landschaft in Kenzingen an der Alten Straße. Weitere Informa-
tionen unter www.kogl-emmendingen.de im Internet. 

 

Vorläufiger Annahmestopp ihrer  
Sachspenden! 
Vorab möchte sich das Team des Wabe Kaufhauses „Hin und weg“ 
für die zahlreichen Sachspenden, die Sie uns wöchentlich zukom-
men lassen, herzlich bedanken. 

Auf Grund unseres derzeit überfüllten Lagers wird der letzte An-
nahmetag in diesem Jahr Donnerstag, der 01.12.2016 sein. Ledig-
lich Weihnachtsdeko nehmen wir noch bis zum 19.12.2016 an. Wir 
bitten unsere Spenderinnen und Spender hierfür um Verständnis. 

Ab dem 16.01.2017 nehmen wir gerne wieder, wie gewohnt am 
Montag und Donnerstag Ihre Sachspenden entgegen. 

Kontakt: Wabe gGmbH, Hin und Weg, Damenstr. 2, 79183 Wald-
kirch, Frau Martha Ganter, Tel: 07681-4740556,   
E-Mail: hinundweg@wabe-waldkirch.de  

Achtung! Das Wabe gGmbH Möbellager ist hiervon nicht betroffen, 
hier können weiterhin gut erhaltene Möbel nach Absprache gespen-
det werden. 

Kontakt: Wabe gGmbH, Möbellager, Mauermattenstr. 8, 79183 
Waldkirch, Herr Micheal Feuerstein, Tel: 07681-47454447  
E-Mail: michael.feuerstein@wabe-waldkirch.de  

 

Weihnachtsspendenaktion der Lebenshilfe 
GEMEINSAM ERREICHEN WIR MEHR!  
Fahrzeug für die Lebenshilfe-Bewohner in Bleibach 

In unserem Wohnhaus in Bleibach leben 16 Menschen mit Behinde-
rungen im Alter von 30 bis 65 Jahren. Für gemeinsame Aktivitäten 
in der Freizeit, vor allem am Wochenende, für Einkäufe, Arzt- und 
Therapiebesuche usw.. soll ein zweites Fahrzeug angeschafft wer-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte unterstützen Sie uns bei der Anschaffung! Herzlichen Dank für 
Ihre Hilfe! 

Ihr Fritz Dieterle, Vorsitzender der Lebenshilfe 

Ein Spendenbrief mit Überweisungsträger ist diesem Bürgerblatt 
beigelegt! 

Wenn auch Sie die Weihnachtsspendenaktion der Lebenshilfe 
unterstützen möchten:   
Stichwort: „Spendenaktion“ Konto: 22225 (bzw. IBAN: DE35 6805 
0101 0021 0222 25) bei der Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau 
(BLZ: 680 501 01 bzw. BIC: FRSPDE66XXX) 

Sozialstation St. Elisabeth startet Umfrage 
Seniorencafé in Gutach? Umfrage soll Klarheit bringen 

In Deutschland leben immer mehr ältere und alte Menschen allein in 
ihrer Wohnung. Dadurch haben sie weniger Kontakte und verein-
samen mehr und mehr. Die Sozialstation St. Elisabeth möchte dem 
entgegenwirken und in Gutach in Räumen der Pfarrgemeinde ein 
Seniorencafé einrichten. Was ist darunter zu verstehen? 

Einmal in der Woche treffen sich bis zu fünfzehn Senioren in einer 
festen Gruppe, um sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen und 
gemeinsam Spaß zu haben. Zu weiteren Aktivitäten zählen Gesell-
schaftsspiele, kleine Spaziergänge und Ausflüge, Tanz und alters-
gerechte Gymnastik, Vorträge zu Wunschthemen und vieles mehr. 
Die Gruppe wird von einer erfahrenen Alltagsbegleitung geleitet, 
ehrenamtliche Helfer  und Helferinnen unterstützen sie dabei und 
schaffen einen gemütlichen Wohlfühlrahmen. Interessiert? Dann 
unterstützen Sie uns! 

Die Sozialstation St. Elisabeth in Waldkirch startet ab sofort eine 
Umfrage, um herauszufinden, ob eine ausreichende Nachfrage für 
ein Seniorencafé in Gutach vorliegt.  

Deshalb bitten wir Sie als Senioren und Seniorinnen, sich einige 
Minuten Zeit zu nehmen und den Fragebogen vollständig auszufül-
len. Ihre Angaben sind selbstverständlich anonym und helfen uns, 
genau auf Ihre Wünsche einzugehen. Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Da es logistisch nicht möglich ist, die Fragebögen an die einzelnen 
Haushalte direkt zu verteilen, liegen diese in den einzelnen Ge-
meinden an markanten Punkten aus.  

Kollnau in der evangelischen Kirche und dem kath. Pfarramt 

Simonswald im kath. Pfarramt und bei der Gemeindeverwaltung 

Gutach/Bleibach im kath. Pfarramt und bei der Gemeindeverwal-
tung 

Winden im kath. Pfarramt und bei der Gemeindeverwaltung 

Bitte geben Sie den Fragebogen bis zum 15. Januar 2017 ausge-
füllt in den beiliegenden zuvor frankierten Briefumschlag und werfen 
ihn in den nächsten Postkasten oder geben ihn im Pfarramt oder 
dem Rathaus Ihres Wohnortes ab. Für Ihre Unterstützung bedanken 
wir uns im Namen der Sozialstation ganz herzlich und freuen uns 
über eine hohe Beteiligung. Bei Fragen dürfen Sie gerne anrufen, 
Ansprechpartner ist Heike Kläger, Tel. 07681/40 72-0. 

http://www.kogl-emmendingen.de/
mailto:hinundweg@wabe-waldkirch.de
mailto:michael.feuerstein@wabe-waldkirch.de
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Fairantwortung übernehmen –  

Der Weltladen in Waldkirch sucht weitere ehrenamtliche Mitar-
beiter! 
Der faire Handel verschafft vielen Menschen weltweit ein existenz-
sicherndes Einkommen und ein Leben in Würde. Gleichzeitig ist er 
ein Modell für gerechteres Wirtschaften und damit eine Herausfor-
derung an den meist unfairen Handel weltweit.  

Wenn Sie für Ihre Freizeit eine sinnvolle Betätigung suchen, und Sie 
Interesse am Fairen Handel haben, sind Sie bei uns genau richtig. 

Es geht neben dem Verkauf der Produkte auch darum, interessierte 
Kundinnen und Kunden über den Fairen Handel, die Idee der Welt-
läden und die vielfältigen Produkte zu informieren. Schaufensterge-
staltung, Pflege des Ladens und des Lagers, sowie Preisauszeich-
nung, Aufbereitung von Produktinformationen gehören unter ande-
rem zum Arbeitsgebiet. 

Wenn Sie mehr über die Mitarbeit im Weltladen wissen möchten, 
kontaktieren Sie uns unter Wabe gGmbH, Weltladen, Frau Martha 
Ganter, Filialleiterin, Telefon: 07681-4936691 und Wabe gGmbH, 
Herr Frank Dehring, Geschäftsführer, Telefon: 07681-47454-52 
oder kommen Sie einfach zu den Öffnungszeiten im Weltladen, 
Lange Str. 61, 79183 Waldkirch vorbei.  

 

„Heiß auf Eis“?  
GÜNSTIGER SCHLITTSCHUHLAUFEN MIT DER REGIOKARTE 
SCHÜLER AUF DEN EISBAHNEN IN MÜLLHEIM UND EM-
MENDINGEN.  

Bis zum 28. Dezember 2016 können Schüler und Azubis mit ihrer 
RegioKarte Schüler oder dem SchülerAbo im Rahmen der RVF-
Eislaufwochen sparen: Auf den extra eingerichteten Eisbahnen in 
den Stadtzentren von Müllheim und Emmendingen erhalten sie 
nach Vorlage ihrer aktuellen RegioKarte Schüler einen Euro Rabatt 
auf den regulären Eintrittspreis. An der Kasse gibt es zusätzlich eine 
kleine Überraschung. Außer dem Spaß am Schlittschuhlaufen wird 
ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik u.v.m. in weihnachtli-
cher Atmosphäre geboten. Beide Eisbahnen sind ab bzw. über 
Freiburg mit der Rheintalbahn schnell erreichbar. 

Weitere Infos unter www.regiokarte-schueler.de  

 

Musikkapelle Oberwinden e.V.   
Jahreskonzert 
Samstag, 3. Dezember 2016, 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Oberwinden  

 

Männergesangverein St. Peter 1874 e.V. 
Adventskonzert  
Sonntag, 4. Dezember 2016, 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter 

 
 

Vereinsnachrichten 

 

DRK-OV Simonswald 

 
 

Einladung zum Seniorenkaffee  
 

Der DRK OV Simonswald lädt interessierte Seniorinnen und Senio-
ren am  

Dienstag, 20.12.2016 von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

in das Kath. Gemeindehaus ein. 

Hans-Jürgen Wehrle erfreut uns mit seinem heimatgeschichtlichen 
Vortrag über Anekdoten aus Erzählungen von H. Hansjakob.  

Es gibt natürlich auch Kaffee und Kuchen, Zeit und Raum für ange-
regte Gespräche in gemütlicher Atmosphäre.  

Wir würden uns über eine rege Beteiligung freuen! 

Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bitte bei:  
Ruth Kern Tel.: 07683/1458 
Heiner Kaltenbach  Tel: 07683/330 

 

 

 

Jahresrückblick 2016 
Der Schwarzwaldverein Ortsgruppe Simonswald lädt zum 
Jahresrückblick 2016 auf den 09.12.16 ab 19:00 Uhr alle Mit-
und Nichtmitwanderer, Mitglieder, Freunde und Gönner ins 
Gasthaus Engel ein. 

Motto: In vorweihnachtlicher Stimmung blicken wir in Wort, 
Bild und Ton auf unsere Tätigkeiten in dem zur Neige gehen-
de Jahr 2016 zurück. 

Mitzubringen sind Bilder, CDs, Sticks oder ähnliches von 
unserem Vereinsleben 2016. 

Weitere Fragen oder Info unter Tel. 07683/850 

 

 
 
NEU beim TLV Simonswald 
Zumba® Kids ist ein speziell für Kinder entwickeltes Pro-
gramm auf der Grundlage der Zumba®Fitness Tanz- und 
Fitnessphilosophie. Einfach zu lernende Steps zu flotten 
Rhythmen. Balance, Koordination, Merkfähigkeit, Kreativität, 
Teamwork, Selbstwertgefühl werden gefördert. Und es macht 
Spaß! 

ab Dienstag, 06.12.2016  

http://www.google.de/url?source=imgres&ct=tbn&q=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/ae/DRK_Logo2.svg&sa=X&ei=6QmDVdXvG8alsgHOu47gDw&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNG9ZU8rQUm3lyI61XtunVPS7pJR7Q
http://www.regiokarte-schueler.de/
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Zumba® Junior  15.00-16.00 Uhr 
Zumba® Kids  16.00-17.00 Uhr 

Kurskosten unter professioneller Leitung 40,- € für die ersten 
10 Stunden.   
Mehr Infos: tlv-simonswald.jimdo.com, TLV-Kasse@gmx.de 
oder 07683/919655 

 

Hästrägerversammlung 
Einladung zur Hästrägerversammlung 
der NZ d’Simiswälder Hohwaldgeischter  

Liebe Narren, liebe Hästräger, am kom-
menden Mittwoch, den 07.12.2016 laden 
wir euch herzlich zu einer Hästrägerver-
sammlung um 19:30 Uhr ins Café Huber in Obersimonswald 
ein. Die Themen werden unter anderem die Fasnet 2017 und 
vor allem unser 22. Jubiläum im kommenden Jahr!  

Es gibt einiges zu besprechen, weshalb wir uns über zahlrei-
ches Erscheinen freuen!  

Eure Vorstandsgeischter der NZ d’Simiswälder Hohwald-
geischter 1995 e.V. 

 

Königschießen der Simonswälder Schützen 
Zum Königschießen am 11.12.16 zwischen 09:00 und 16:00 Uhr 
sind alle Vereinsmitglieder in das Simonswälder Schützenhaus 
eingeladen. Mit einem Schuss, stehend, freihändig auf 50m werden 
wir das neue Königspaar ermitteln. Ebenfalls an diesem Tag findet 
das Pan-Pokal-Schießen statt, hierzu sind alle Freunde des 
Schießsports - auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen. 

Außerdem findet auch dieses Jahr wieder das Sylvesterschießen 
am 31.12.2016 von 13:00 – 16:00 Uhr für Jedermann/frau statt. 
Der Wettkampf wird gleich dem Königsschießen ausgetragen. 

 

Letzter Heimkampf des AC Gutach-Bleibach gegen 
den ASC Kappel 
Noch einmal erwarten wir spannende Kämpfe gegen einen starken 
Gegner ASC Kappel. Im Anschluss  werden wir die Meisterschaft 
gebührend feiern. Gerne laden wir unsere treuen Fans, Freunde 
und Sponsoren zu diesem Anlass herzlich ein. 
Wie schon im vergangen Jahr bieten wir die Möglichkeit zu einem 
gemeinsamen Essen, oder einfach nur mit einem Glas Bier diese so 
erfolgreiche Saison zu beenden. 
Samstag: 17.12.2016 Kampfbeginn: 20:00 Uhr,  Jugendvor-
kampf 18:30 Uhr. 

 

  

mailto:TLV-Kasse@gmx.de
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Reinigungskraft gesucht 
 
Für Reinigungsarbeiten in unserer Werkstätte 
und an den Maschinen suchen wir ab Januar 
1-2 Schüler.  
Samstagvormittags, ca. 4-5 Stunden 
Näheres unter Tel. 0 76 83 / 3 36 
 

 
 Franz Kaltenbach GmbH 

 Präzisionsformen- und Werkzeugbau 
 Haslach 22a 
 

 79263 Simonswald 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Dieses Jahr wieder Christbäume (Nordmannstannen)  
zu verkaufen. 

Samstag, 17.12.2016 ab 10:00 Uhr. 

Hans-Peter Stratz, Am Martinshof 14, Tel. 07683 / 288959 
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PAUL-GERHARDT-GEMEINDE  

EVANG. KIRCHE KOLLNAU 
Sa., 03.12. 18:00 Uhr Geistl. Abendmusik mit Elztalkantorei 
So., 04.12. 9:30 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent  
Mo., 05.12. 19:00 Uhr Ökum. Hausgebet in Simonswald 
Mi., 07.12. 18:30 Uhr Ökum. ANgeDACHT in Bleibach 
Do., 08.12. 14:30 Uhr Adventsandacht für Menschen mit 

Demenz und Angehörige in St. Mar-
garethen Waldkirch 

So., 11.12. 9:30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent 
 18:00 Uhr Adventsgottesdienst in der kath. 

Kirche Obersimonswald 
Mi., 14.12. 18:30 Uhr Ökum. ANgeDACHT in Bleibach 
So., 18.12. 9:30 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent 
 

 
Kirchliche Mitteilungen aus der Seelsorgeeinheit  

Mittleres Elz- und Simonswäldertal 
Gutach, Bleibach, Siegelau, Unter- und  

Obersimonswald mit Wildgutach 
79261 Gutach, Alexanderstr. 9; Tel.: 07681-7113    

www.kath-semes.de 

03.12.2016 – 18.12.2016 

Informationen 

Kleinkindgottesdienst am 4.12.2016, 10.30 Uhr in Untersi-
monswald 
Am Sonntag 4. Dezember findet um 10.30 Uhr in der Kirche in 
Untersimonswald ein Gottesdienst für alle Kleinkinder (bis ins Kin-
dergartenalter) und ihre Eltern mit dem Thema „Wunschzettel“ statt. 
Herzliche Einladung. 

Adventsandacht mit Evang. Kirchengmeinde Kollnau am 5. 
Dezember in Obersimonswald 
Am Montag, 5. Dezember laden wir die evangelischen und katholi-
schen Christen zum Ökumenischen Hausgebet im Advent um 19.00 
Uhr ins Pfarrhaus nach Obersimonswald recht herzlich ein, um 
gemeinsam zu singen, zu beten und inne zu halten. 
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Hausgebet im Advent 
Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden am Montag, 5. 
Dezember um 19.30 Uhr mit Glockengeläut zum Ökumenischen 
Hausgebet im Advent ein. In den Kirchen liegt ein Heft aus, das ein 
Vorschlag zur Gestaltung des Hausgebets enthält. Bitte nehmen Sie 
diese mit. 

Bußandachten im Advent 
Wir laden Sie herzlich zu folgenden Bußandachten vor Weihnachten 
ein: 
- Bußgottesdienst am Sonntag 11.12. um 18.30 Uhr in Siegelau 
- Bußgottesdienst (für die ältere Generation) mit Eucharistiefeier 

am Mittwoch, 14.12. um 15.00 Uhr in Obersimonswald 
- Bußgottesdienst am Sonntag 18.12. um 18.30 Uhr in Untersi-

monswald 
Beichtgelegenheit am Samstag 17.12.2016 um 17.00 Uhr in Un-
tersimonswald St. Sebastian. 

Gutach Adventskaffee 
Das Gemeindeteam Gutach und das DRK Gutach-Bleibach laden 
zum Seniorenkaffee am 7.12.2016 ab 14.30 Uhr in die Unterkirche 
nach Gutach ein. 

 
Kfd Siegelau 
Die kfd lädt recht herzlich zum alljährlichen Adventsabend mit Kaf-
fee und Kuchen am 7.12.2016 um 19.00 Uhr ins Haus der Vereine 
ein. An diesem Abend wird Herr Pfr.Josef Läufer einen selbst ge-
drehten und selbst besprochenen Film über die Hl. Hildegard von 
Bingen zeigen. „Posaune Gottes“ nannte sich die Hl. Hildegard 
selbst, „Lehrerin der Kirche“ nennt man sie heute. Die Visionen 
Hildegards werden in diesem Film in Bildern und Sprache, leicht 
verständlich dargestellt. Mitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich 
willkommen. Auf eine  rege Teilnahme freut sich das kfd Team. 

Nacht der Lichter  
Die Musikgruppe Credo gestaltet am Freitag, 9.12.2016 um 19.30 
Uhr in Bleibach eine Nacht der Lichter. Herzliche Einladung, sich 
gemeinsam zu besinnen auf das Licht, welches in uns geboren 
werden will mit Liedern und Texten aus Taizé. 

Walking to Heaven“ – Ein Spaziergang zum Himmel am Sams-
tag, 10. Dezember 2016 
Wir wollen uns im Advent auf den Weg zum Himmel machen. Die 
sportliche Tätigkeit wird durch spirituelle Impulse begleitet. Geringe 
sportliche Voraussetzungen für einen zweistündigen Sparziergang, 
bequeme wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden 
empfohlen. Nordic-Walking-Stöcke bitte mitbringen: Treffpunkt am 
Sägplatz in Simonswald 10.00 Uhr – Ende gegen 12.30 Uhr.  Lei-
tung: Karin Resche, Nordic-Walking-Instructorin und Bernadette 
Lehrer-Weber, Spiritual Nordic-Walking-Instructorin – Anmeldung 
auf dem Pfarrbüro erbeten Tel. 07683/919842 oder 246 oder berna-
dette.lehrer@kath-semes.de 

Minis Gutach 
Die Minis aus Gutach verkaufen am 11.12.2016 nach dem Gottes-
dienst selbst gebackenes Weihnachtsgebäck auf Spendenbasis. 
Herzliche Einladung! 

Schwedische Lucia-Feier in der St.-Georgs-Kirche 
Eine schwedische Lucia-Feier findet am Freitag, 16. Dezember um 
19.00 Uhr in der St.-Georgs-Kirche in Bleibach statt. Der Verein 
Kleinkunst in der Güterhalle und der Chor des Skandinavischen 
Institutes der Universität Freiburg laden zu dieser Feier ein. Mit 
Advents- und Weihnachtsliedern aus den skandinavischen Ländern 
gibt es hier die richtige Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Der 
Eintritt kostet für Erwachsene 5,- und für Kinder 3,- Euro. Es gibt 

keinen Vorverkauf, die Einnahmen sind für Zwecke des Skandinavi-
schen Instituts bestimmt. Einlass ist ab 17.15 Uhr. 

Patrozinium in der Jodokus Kapelle in Untersimonswald 
Am Samstag, 17.12. wollen wir in der Jodokuskapelle in Untersi-
monswald-Griesbach das Patrozinium des Hl. Jodokus feiern. Um 
15.00 Uhr sind Sie herzlich zur Messe bei Kerzenschein eingeladen. 

Redaktionsschluss 
Für die nächste Ausgabe der kirchlichen Nachrichten ist Redakti-
onsschluss am Donnerstag, 8. Dezember 2016 (für 4 Wochen bis 
15. Januar 2017) 

 

Gottesdienste 

Sa, 03.12.  Kollekte für die Pfarrkirche 

18:30 U  Eucharistiefeier am Vorabend - alle Verst. v. Berghof / 
Emil Schultis u. Angeh. / Hedwig Wagner u. Elfriede u. 
Eugen Frankenhauser / Karl Dufner u. Verst .der Fam. 
Dufner, Adler u. Kleiser / Karl Johann Weis, O / Karl Ruth 
u. Verst. v. Hansmichelhof / Karl Wernet / Klaus Ruf / 
Patricia Ruf-Bayer / Margareta Baumer 

So, 04.12.  ZWEITER ADVENTSSONNTAG   Kollekte für die Pfarr-
kirche 

09:00 S  Eucharistiefeier, Vorstellung der Erstkommunionkinder 
– Franz-Josef u. Rosa Blattmann u. Angeh. v.  
Winterhof / für die armen Seelen / Josef u. Maria Gehring 
/ Wilhelm Thoma 

10:30 B  
Eucharistiefeier - 2. Seelenamt Hermann Stratz / Albert 
Baumer  

10:30 U  Kleinkindgottesdienst 

12:00 K  Eucharistiefeier 

14:00 B  Adventsnachmittag der kfd 

14:00 U  Taufe:  Fabian Kaltenbach, Am Sommerberg 17 (U)    

14:00 U  
Altenwerk und DRK: Seniorenkaffee zum Advent, Gast-
haus "Krone-Post" 

17:00 G Adventskonzert La Musica 

Mo, 05.12. Montag der zweiten Adventswoche 

16:00 U  Rosenkranz 

17:00 B  Rosenkranz 

19:00 O  Ökumenisches Hausgebet im Advent, Pfarrhaus 

Di, 06.12. Heiliger Nikolaus, Bischof von Myra (um 350) 

14:30 U  Seelenamt Karl Seng, anschl. Urnenbestattung 

 
U  Abendmesse entfällt 

Mi, 07.12. Heiliger Ambrosius, Bischof von Mailand, Kirchenlehrer 
(397)  

08:00 O  Eucharistiefeier mit Taufe von Flora Göhring 

14:30 G  Adventskaffee, Gemeindeteam Gutach u. DRK Bleibach 

16:00 U  Rosenkranz 

18:30 B  Ökumenisch ANgeDACHT 

19:00 S  Adventsabend kfd Siegelau, Haus der Vereine 

Do, 08.12. HOCHFEST DER OHNE ERBSÜNDE EMPFANGENEN 
JUNGFRAU UND GOTTESMUTTER MARIA  

08:30 B  Laudes 

15:30 G  Kinder-Adventstreffen, Unterkirche  

18:00 S  Rosenkranz 

18:30 S Eucharistiefeier als Rorate-Messe 

Fr, 09.12. Freitag der zweiten Adventswoche  

16:00 U  Rosenkranz 

17:00 B  Rosenkranz 

18:30 G  Eucharistiefeier - Bruno Schlegel   

19:30 B  Taizé - Lichternacht 

mailto:bernadette.lehrer@kath-semes.de
mailto:bernadette.lehrer@kath-semes.de
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Sa, 10.12. Samstag der zweiten Adventswoche 

10:00 U 
Bildungswerk: "Walking to Heaven" - "Ein Spaziergang 
zum Himmel", Treffpunkt Sägplatz 

18:30 U  Eucharistiefeier am Vorabend, mitgestaltet vom Kin-
dergarten - 2. Seelenamt Johanna Weis / Marie u. Wil-
helm Woitke  

So, 11.12.  DRITTER ADVENTSSONNTAG 

09:00 O  Eucharistiefeier - Geistl.Rat August Vogelbacher u. 
Luise Vogelbacher, Mauchen / Gertrud u. Wilhelm Wehr-
le / Sophie Scherzinger u. Angeh.  

10:30 G  Eucharistiefeier - Anton u. Rosina Moser, Lina Moser u. 
alle verst. Angeh. (JM)/ Frieda u. Albert Bilger u. Angeh./ 
Helene u. Frieda Kury (JM)/ Richard Burger u. Angeh./ 
Sofie Huber (JM)/ Wilhelm u. Frieda Thomann (JM)  

18:00 B  Kirchenkonzert, Trachtenkapelle Bleibach 

18:00 O  Evang. Adventsgottesdienst 

18:30 S  Bußgottesdienst 

Mo, 12.12. Montag der dritten Adventswoche 

16:00 U  Rosenkranz 

17:00 B  Rosenkranz 

Di, 13.12.  Heilige Luzia, Jungfrau, Märtyrerin in Syrakus (um 304) 

18:30 B  Eucharistiefeier 

Mi, 14.12. Heiliger Johannes vom Kreuz, Ordenspriester, Kirchen-
lehrer (1591) 

15:00 O  Bußgottesdienst mit Eucharistiefeier 

16:00 U  Rosenkranz 

18:30 B  Ökumenisch ANgeDACHT 

Do, 15.12. Donnerstag der dritten Adventswoche 

08:30 B  Laudes 

18:00 S  Rosenkranz 

18:30 S 
Wortgottesfeier für die Pfarrei, Weggottesdienst mit den 
Erstkommunionkinder „Wir hören auf Gottes Wort"  

Fr, 16.12. Freitag der dritten Adventswoche 

16:00 U  Rosenkranz 

18:30 G  
Eucharistiefeier - Barbara Goldenfels / Josef Hug, 
verstorbene Eltern u. Schwiegereltern 

19:00 B  
schwedische Luzia-Lichterfeier Skandinavisches Institut 
Freiburg 

Sa, 17.12. Samstag der dritten Adventswoche  

15:00 U  Eucharistiefeier Jodokuskapelle zum Patrozinium 

17:00 U  Beichtgelegenheit 

18:30 U Eucharistiefeier am Vorabend - Ernst Furtwängler / 
Franz Xaver u. Amalia Fischer geb. Weis u.Verst. v. 
Burgethof / Georg Dorer   

So, 18.12.  VIERTER ADVENTSSONNTAG  

09:00 S  Eucharistiefeier - Franz-Josef u. Maria Fahrländer / 
Franz-Josef u. Theresia Kaltenbach / Frieda Meier / Für 
verstorbene Eltern u. Geschwister / Pfr. Klaus Frey / 
Wilhelm Burger u. Angeh.  

10:30 B  Eucharistiefeier - 3. Seelenamt Hermann Stratz / Amalia 
u. Wilhelm Lindinger u. Angeh., Heinrich Fehrenbach / 
Emil Schaller/ Georg Kury u. Angeh./ Maria u. Bernhard 
Heitzmann (JM)/ Rosa, Willi u. Lothar Dorer u. Angeh./ 
Rudolf Geiger u. Angeh.  

18:30 U  Bußgottesdienst 

 

Homepage: www.kath-semes.de  - Pfarrbüro G, Alexanderstr. 9, 
Tel. 07681-7113 
E-Mail: pfarrbuero.G@kath-semes.de – Fax 07681-23598 Bürozei-
ten: Mo/Di/Do 10.00-12.00 Uhr u. Do 16.00-18.00Uhr  
Konto: Volksbank Breisgau Nord: IBAN: DE63 6809 2000 0009 
2289 00 BIC: GENODE61EMM  
Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau: IBAN: DE94 6805 0101 
0023 0060 74 BIC: FRSPDE66xxx 
Pfarrbüro Simonswald, Kirchstraße 8, Tel. 07683-246:  
E-Mail: pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de Fax 07683/919837 
Bürozeiten: Mo/Do 9.00-11.30 Uhr, Mi  16.00-18.00 Uhr 
Pfarrer Jens Fehrenbacher Tel 07681-7113; Email: 
jens.fehrenbacher@kath-semes.de  
Pater Tijo Thomas Tel. 07685/9139635 pater.tijo@kath-semes.de  
Pastoralreferentin Eva Baumgartner Tel 07683/919842 
eva.baumgartner@kath-semes.de  
Gemeindereferentin Bernadette Lehrer-Weber Tel. 07683-
919842 Email: bernadette.lehrer@kath-semes.de 
Diakon Günter Hin: email: guenter.hin@kath-semes.de  
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth/Waldkirch: 07681-40720 - 
Beratung in Lebensfragen: -  skf (Sozialdienst katholischer Frau-
en): 07681/4745390 - Caritasverband Landkreis Emmendingen:  
07641/9214-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
mailto:jens.fehrenbacher@kath-semes.de
mailto:pater.tijo@kath-semes.de
mailto:eva.baumgartner@kath-semes.de
mailto:bernadette.lehrer@kath-semes.de
mailto:guenter.hin@kath-semes.de


Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Simonswald - 15 - 02.12.2016, Nr. 24/2016 
 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Simonswald - 16 - 02.12.2016, Nr. 24/2016 
 

 


